
 

 

 

 

 

Neue Kleinbus-Sicherheitsvorschriften gelten auch für 
Sportvereine 
 
Sportvereine, die ihre jungen Vereinsmitglieder mit ihren eigenen Kleinbussen 
transportieren, müssen künftig dafür besorgt sein, dass Kinder und Jugendliche 
noch besser geschützt werden. 
 
Mitte Oktober 2009 hat der Bundesrat auf Antrag des Eidg. Departements für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) beziehungsweise des 
Bundesamtes für Strassen (ASTRA) fünf Verordnungen geändert. Ein Teil dieser 
Änderungen (Verkehrsregeln-Verordnung) betrifft auch Sportvereine.  
 
Ab 1. August 2012 müssen Kleinbusse ein gleichwertiges Schutzniveau gewährleisten 
wie Personenwagen. Das bedeutet, dass entweder – wie in Personenwagen – 
geprüfte Kindersitze verwendet werden oder dass der Bus eigentliche Kindersitze 
aufweist, die den gleichen Schutz bieten (spezielles Sitzpolster, Kindersitz oder 
Babyschale). Die neue Vorschrift gilt für Kinder unter 150 cm und unter 12 Jahren. 
Bisher lag die Altersgrenze bei 7 Jahren. Die Kindersitze müssen amtlich geprüft und 
mit dem Sicherheitslabel «UN-ECE 03» (oder höher) gekennzeichnet sein. 
 
Ältere oder grössere Personen müssen sich mit den normalen Gurten sichern. 
Bereits in Gebrauch stehende Busse dürfen weiter verwendet werden. 
 
Gleiche Vorschriften gelten für Taxis bereits ab 1. April 2010. Die Verschärfung der 
Vorschriften hat bei Taxihaltern und Taxifahrern Verärgerung ausgelöst und auch im 
Nationalrat Anfragen provoziert. Das ändert allerdings nichts daran, dass die 
Beschlüsse des Bundesrats gültig sind und das ASTRA offensichtlich nicht gewillt ist, 
Ausnahmen zu bewilligen.  
 
Swiss Olympic macht deshalb seine Mitgliedverbände darauf aufmerksam, dass sie 
diese neuen Vorschriften in der sportlichen Alltagspraxis und beim Kauf oder bei 
der Miete von Kleinbussen berücksichtigen sollten. Swiss Olympic bittet seine 
Mitgliedverbände, ihrerseits die Sportvereine rechtzeitig und in geeigneter Form zu 
informieren. Für weitere Detailinformationen und den Original-Verordnungstext 
verweisen wir auf 
 www.uvek.admin.ch/dokumentation/00474/00492/index.html?lang=de&msg-
id=29493 und Verkehrsregelnverordnung (VRV) (pdf, 110kb)  
 


